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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1988

Norm

StGB §88 Abs2 Z4 B1

Rechtssatz

Wer "durch Schlagen, Stoßen und Treten" gegen andere Personen vorgeht, um deren Willen zu beugen, handelt in

bezug auf deren körperliche Unversehrtheit zumindest mit au9allender Sorglosigkeit, bei der für ihn der Eintritt eines

Verletzungserfolgs als - sogar besonders - wahrscheinlich vorhersehbar ist.
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